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1 Einführung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Für den Bebauungsplan `Hofäcker 1 BA´ (beschleunigtes Verfahren nach §13a BauGB) in Niederstetten 
ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst die Flurstücke 218, 222 (Teilfläche), 226/1, 226/2 mit einer Fläche von ca. 0,25 ha. Für ein Lei-
tungsrecht wird im Norden zusätzlich eine Teilfläche des Flurstücks 219/3 überplant (ca. 130m²). Die Ver-
fahrensgrenze ist in der Übersichtkarte dargestellt. 
 

 

Plangebiet Bebauungsplan `Östlich Bahnhofstraße´ in Niederstetten, Quelle: schreiberplan 
 

 
Zur Überprüfung artenschutzrechtlicher Belange wurden in mehreren Außendiensten Erhebungen durch-
geführt.  
Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung beinhaltet: 

▪ Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Ver-

bindung mit Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europäischen 

Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, 

ermittelt und dargestellt. 

▪ Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von Verboten gem.  

§ 45 Abs. 7 BNatSchG und gegebenenfalls deren Darstellung. 

 

Für die fachgerechte Erfassung der Fauna, v. a. Arten mit hohen Raumansprüchen, wurde um das Plan-

gebiet ein Puffer von ca. 20-30 m Breite gelegt. Es wurden alle Arten innerhalb der Plan- und Pufferfläche 

visuell und/oder akustisch erfasst.  

Durch die Überplanung von Bäumen und Gebäuden wurde besonders die Betroffenheit von Vögeln und 
Fledermäusen überprüft. 
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1.2 Kurzbeschreibung des Untersuchungs- und Plangebietes 

 Nutzung 

 

 
Luftbild mit Planungsgebiet. Die Nummerierung entspricht der Fotodokumentation. Quelle Kartengrundlage: LUBW, 2025 

 
 

Die leicht nach Nordosten geneigte Fläche liegt bei der Bahnhofstraße. Mehrere Gebäude auf den Flurstü-
cken 218 bzw 222 sind bereits abgebrochen. Die Flächen sind geschottert oder werden als kleinräumige 
Lagerflächen (mit Ruderalflur) genutzt. 
Die Zufahrt zur bestehenden Lagerhalle (z.T. unterkellert) und dem Schuppen ist asphaltiert. 
Im nördlichen Bereich des Flurstücks 218 dominieren eine große Walnuss sowie eine Robinie. Daneben 
sind noch Obstgehölze sowie Sukzessionsflächen vorhanden. Auf gehölzfreien Flächen befinden sich nit-
rophile Hochstauden, meist als Brennnesselflur.  
 

 
1 Zufahrt asphaltiert, Lagerhalle               2 Garage 
© Klärle GmbH, 16.7.2024                © Klärle GmbH, 16.7.2024 

Bereits ab-
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Bereits ab-
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3 Abgebrochenes Anwesen Nr.40               4 Ruderalfläche, Blick auf die Lagerhalle 
© Klärle GmbH, 16.7.2024                © Klärle GmbH, 16.7.2024 

 
3: Im Bereich des abgerissenen Gebäudes hat sich eine lückige, gemähte Ruderalflur mit Spitzwegerich, 
Rot-Klee, Löwenzahn und Fingerkraut entwickelt, in den Randbereichen auch mit Brombeersukzession. 
Neben der Halle befindet sich ein verwilderter Garten mit Trockenmauer, Holzlager, Benjes-Hecke und 
kleinem Steinlager. Neben drei Quittenbäumen und Lebensbäumen findet sich Sukzession von Berg-
Ahorn, Fichte, Hasel, Holunder, Rotem Hartriegel und Brombeere. In der Krautschicht dominieren Stick-
stoffzeiger wie Brennnessel und Schöllkraut, außerdem kommen z.B. Rot-Klee, Stumpfblättriger Ampfer 
und Kompass-Lattich vor. 
 
4, 5: Im Bereich des abgerissenen Gebäudes wird teilweise Material gelagert (Asphaltaufbruch, Sand etc.). 
Im Randbereich sind eine Eibe sowie eine große Hasel vorhanden. Auf der Fläche hat sich eine trocken-
heitsverträgliche Ruderalflur entwickelt (Kompass-Lattich, Acker-Kratzdistel, Glatthafer, daneben auch Jo-
hanniskraut, Stumpfblättriger Ampfer, Schöllkraut, Brennnessel, Klatschmohn, Ausdauernder Lolch, Nel-
kenwurz, Stinkendes Ruprechtskraut, Luzerne etc.) 
 
 

  
5 Lagerfläche mit Walnuss und Robinie               6 Sukzession 
© Klärle GmbH, 16.7.2024                © Klärle GmbH, 16.7.2024 

 
5, 6: Im nördlichen Bereich des Planungsgebietes befindet sich eine ehemalige Obstwiese. Dominant sind 
eine große, vitale Walnuss (Stammumfang 1,2m), eine Robinie sowie eine Fichte. Daneben sind mehrere 
Zwetschgenbäume mit Totholz und abstehender Rinde sowie Kirschen mit Totholz vorhanden. Einer der 
Apfelbäume weist eine Höhle von ca. 3,5cm auf, ein anderer stirbt ab. Dazwischen befinden sich ein Holz-
haufen, Brennnesselflur, abgestorbener Buchs, Brombeergestrüpp, Holunder, Hasel sowie Sukzession von 
Zwetschge, Spitzahorn, Walnuss und Schwarznuss.  
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7 Leitungstrasse mit Zwetschgen und Brennnesselflur              8 Brombeer- und Clematisgestrüpp mit Sukzession 
© Klärle GmbH, 6.8.2025                © Klärle GmbH, 6.8.2025 

 
7, 8: Im südlichen Bereich der geplanten Leitungstrasse dominiert eine flächige Brennesselflur unter drei 
Zwetschenbäumen. Im weiteren Verlauf dominiert dichtes Brombeergestrüpp. 
Im nördlichen Bereich befindet sich dichtes Brombeergestrüpp mit Sukzession von Ahorn, Esche und Flie-
der. Die Sukzession wurde teilweise gerodet. 
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 Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt innerörtlich. Die nächsten Schutzgebiete liegen westlich der Bahnlinie bzw. im Bereich 
des Vorbaches. Es handelt sich dabei um Feldhecken und die Steinriegellandschaft westlich Niederstetten, 
die auch im FFH-Gebiet „Taubergrund Weikersheim-Niederstetten“ sowie im Landschaftsschutzgebiet 
„Niederstetten“ liegen. Der Bereich am Vorbach liegt ebenfalls im FFH-Gebiet „Taubergrund Weikersheim-
Niederstetten“ 

 
Schutzgebiete © LUBW 2024 

 

 
Das Plangebiet liegt zwar nicht im Bereich ausgewiesener Biotopverbundflächen, allerdings besteht durch 
private Gärten zwischen Bahnhofstraße und Gartenstraße eine direkte Verbindung zur nördlich gelegenen 
Kernfläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte. 

 
Biotopverbund Quelle: LUBW, 2024 
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1.3 Datengrundlagen 

Um die Betroffenheit der Arten zu ermitteln wurden folgende Unterlagen verwendet: 

▪ Lageplan mit prinzipieller Darstellung der geplanten Maßnahmen. 

▪ Begehungen mit Erfassung der Lebensräume, der aktuell vorkommenden Fauna, sowie vorhande-

ner Strukturen um das Artenpotenzial abzuschätzen: 

 

Datum Uhrzeit Wetter 

29.4.2024 10.45 – 11.30 15°C, bewölkt 

16.5.2024 8.00 – 8.45 16°C, bewölkt 

11.6.2024 10.15 – 11.00 14°C, bewölkt 

18.7.2024 8.00 – 8.45 

14.45 – 17.00 

18°C, sonnig 

27°C, sonnig 

20.7.2024 21.30 – 23.00 Fledermauskontrolle 

26.7.2024 21.30 – 23.00 Fledermauskontrolle 

25.7.2024 10.30 – 11.15 20°C, wechselnd bewölkt 

1.8.2024 10.15 - 11.00 22°C, bedeckt 

9.8.2024 13.45 - 14.30 24°C, wechselnd bewölkt 

17.8.2024 12.15 – 13.00 24°C, bewölkt 

24.8.2024 11.00 – 11.30 23°C, wolkenlos 

31.8.2024 10.45 – 11.30 22°C, wolkenlos 

6.8.2025 13,15 – 14.15 21°C, bewölkt 

 

▪ Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten des Anhangs IV (LANDESANSTALT FÜR UM-

WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2008) 

▪ Verbreitungskarten der LUBW (2018) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Fledermausvorkommen Baden-Württemberg 2010-2014 (ARBEITSGEMEINSCHAFT FLEDERMAUS-

SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.)  www.agf-bw.de 

▪ Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1 (BRAUN & DIETERLEN, 2003) 

▪ Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs (LAUFER, FRITZ & SOWIG, 2007)  

▪ Artsteckbriefe Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK ET AL. 2005)  

▪ Rote Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs (LUBW, 2019) 

▪ Rote Liste der Brutvogelarten Deutschlands (2019) 

▪ Zielartenkonzept (LUBW) 

▪ Die Kartiermethodik orientiert sich an LANUV (2014): „Leitfaden Methodenhandbuch zur Arten-

schutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“ sowie an Albrecht et al.(2014): „Leistungsbeschreibungen für 

faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzbeitrag“. 
 

  

http://www.agf-bw.de/
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1.4 Rechtliche Grundlagen 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG (Fassung vom 1. März 2010) sind 
auf europäischer Ebene im Wesentlichen in den Artikeln 12, 13 und 16 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) 
sowie in den Artikeln 5 und 9 der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) verankert.  
 
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten: 

▪ wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten, oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

▪ wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert (§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

▪ wildlebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs.1 Nr.4 BNatSchG) 

 
§ 44 BNatSchG fußt auf Artikel 12 (1) der FFH-Richtlinie:  
Die Mitgliedsstaaten der EU treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem für in 
Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen; die-
ses verbietet: 

▪ alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen Exemplaren 

dieser Arten 

▪ jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderzeiten 

▪ jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; jede Beschädigung oder Ver-

nichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 
Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhal-
ten bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 
 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ein Eingriff ist 
nicht zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang nicht weiter erfüllt werden kann. Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG 
können unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden (§45 Abs. 7): 

▪ zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher 

Schäden 

▪ zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt 

▪ für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung 

▪ im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidi-

gung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die 

Umwelt oder 

▪ aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art 
Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn 

▪ es zumutbare Alternativen gibt 

▪ sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert 

 
Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann nur gewährt 
werden, wenn im Einzelfall eine „unzumutbare Belastung“ vorliegt. 
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1.5 Methodisches Vorgehen 

Schritt 1: Ermittlung der prüfungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten: 
Alle gesicherten und potenziellen Vorkommen gemeinschaftlich geschützter und nach nationalem Recht 
streng geschützter Arten werden ermittelt. Die mit hinreichender Sicherheit durch das Projekt auszuschlie-
ßenden Arten bleiben unberücksichtigt. Hierzu zählen Arten: 

▪ die entsprechend der Roten Liste Baden-Würt-

temberg im Naturgroßraum ausgestorben / verschollen / 

nicht vorkommend 

▪ deren Wirkraum außerhalb des bekannten Ver-

breitungsgebiets in Baden-Württemberg liegen 

▪ deren existentieller Lebensraum im Wirkraum des 

Vorhabens nicht vorkommt 

▪ deren Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben 

so gering ist, dass davon ausgegangen werden kann, 

dass mit hinreichender Sicherheit keine Verbotstatbe-

stände ausgelöst werden können (i.d.R. euryöke, weit-

verbreitete, ungefährdete Arten oder bei Vorhaben mit 

geringer Wirkungsintensität) 
 
Die mit hinreichender Sicherheit durch das Projekt auszuschließenden Arten bleiben unberücksichtigt. 
Hierzu zählen Arten: 

▪ die entsprechend der Roten Liste im Naturgroßraum ausgestorben oder verschollen sind, bzw. 

nicht vorkommen 

▪ deren existentieller Lebensraum im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommt 

▪ deren Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben so gering ist, dass davon ausgegangen werden 

kann, dass mit hinreichender Sicherheit keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. 

euryöke, weitverbreitete, ungefährdete Arten oder bei Vorhaben mit geringer Wirkungsintensität) 
 
Schritt 2: Prüfung der Betroffenheit: 
In der Wirkungsanalyse werden die Auswirkungen des Vorhabens ermittelt und geprüft, welche Arten tat-
sächlich betroffen sein können. Die Lebensstätten werden mit der Reichweite der Vorhabenswirkung über-
lagert. Im Falle einer Betroffenheit einer Art können Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergriffen 
werden, um Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG auszuschließen. 
 
Schritt 3: Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung (nur not-
wendig wenn unvermeidbare Beeinträchtigungen): 
Bei Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-
schaftlich geschützten Arten, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt 
sein. Diese sind erfüllt wenn: 

▪ keine zumutbaren Alternativen zur Verfügung stehen, 

▪ zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses vorliegen, 

▪ sich der Erhaltungszustand der betroffenen Arten nicht verschlechtert und 

▪ bezüglich der Arten des Anhangs IV der FFH-RL der günstige Erhaltungszustand der Population 

gewahrt bleibt. 

▪  
Liegen nachweislich zwingende Gründe des vorwiegend öffentlichen Interesses vor, so ist das Vorhaben 
für die nach nationalem Recht streng geschützte Arten genehmigungsfähig. Naturschutzrechtliche Ausnah-
mevoraussetzungen bestehen nicht. 
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Artenschutzrechtliche Prüfung bei Vorhaben nach § 44 Abs.1 und 5 BNatschG 
 

 
© D. Kratsch, G. Matthäus, M. Frosch (Januar 2018) 
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2 Wirkung des Vorhabens 
Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die streng geschützten Tier- und Pflanzenarten 
analysiert und die Wirkfaktoren ermittelt, von denen Beeinträchtigungen und Störungen ausgehen können. 
Verbotsrelevante Beeinträchtigungen 
 V Verletzung oder Tötung von Tierarten und ihrer Entwicklungsformen 
 H Beschädigung oder Zerstörung von Habitaten der Tierarten 
 S Störung von Tierarten 
 
 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren und -prozesse 

Während der Bauphase treten zeitlich begrenzte, baubedingte Wirkungen auf, die in Form von Lärm, 
schädlichen Emissionen sowie bauzeitlich genutzten Flächen auch außerhalb der Planfläche zu Habitat-
verlusten und Vitalitätseinbußen von Arten führen können.  
 

Wirkfaktor Auswirkung Betroffene 
Arten/ -
gruppe 

V 

Verletzung oder Tötung von 
Tierarten und ihrer Entwick-
lungsformen durch den Bau-
betrieb 

▪ Verluste von Einzelindividuen durch die Kollision/ das 

Überrollen mit Baufahrzeugen;  

Vögel,  
Reptilien,  
Wirbellose 

H,  
S 

Flächeninanspruchnahme 
während der Bauphase, Teil-
versiegelung (Baustraße, 
Baufeld, Lagerplätze etc.) 

▪ Veränderungen der Vegetations- und Biotopstruktur 

▪ Verlust von Lebensstätten  

▪ Störung von Arten durch die Anlage von Erd- und Bau-

stofflagerstätten auf bauzeitlich genutzten Flächen und 

temporären Baustraßen 

▪ Die Bebauung führt zur Veränderung der Bodenver-

hältnisse (Abtrag, Auftrag, Vermischung). Der Oberbo-

den wird gesondert in Mieten gelagert und nach Bau-

ende bei der Gestaltung der Außenanlagen wieder ein-

gebaut.  

▪ Mit Verlusten bzw. Fragmentierungen von Lebensräu-

men (Barrierewirkung) ist außerhalb der Planfläche 

nicht zu rechnen. Baustofflagerstätten, bauzeitlich ge-

nutzte Flächen und temporäre Wege für Baufahrzeuge 

werden ausschließlich innerhalb der Planfläche ange-

legt, bzw. bereits bestehende Wege genutzt 

▪ Beeinträchtigungen angrenzender Biotopstrukturen ist 

durch die Baufeldbegrenzung nicht zu erwarten 

Vögel,  
Reptilien, 
Amphibien, 
Säugetiere, 
Wirbellose 

H,  
S 

Nichtstoffliche Einwirkungen: 
Lärmimmissionen, optische 
Störungen, Erschütterungen 
durch den Baubetrieb und 
den Bauverkehr 

▪ Störwirkungen (Irritation, Schreckreaktion) 

▪ Flucht- und Meidereaktion 

▪ Anlockwirkung z.B. durch Licht 

Vögel, 
Fleder-
mäuse, 
Reptilien, 
Wirbellose 

H,  
S 

Stoffliche Einwirkungen: 
Staub- und Schadstoffeintrag 
durch Baumaschinen 

▪ Belastung / Funktionsverlust von Habitaten 

Vögel, 
Fleder-
mäuse, 
Reptilien, 
Wirbellose 

H,  
S 

Veränderung abiotischer 
Standortfaktoren:  
Bodenauftrag, -abtrag, -ver-
mischung, -verdichtung 

▪ Veränderungen der Bodenstruktur und des Pflanzen-

bewuchses 

Vögel, 
Fleder-
mäuse, 
Reptilien, 
Wirbellose 

 
Fazit: 
Durch die Baumaßnahmen treten kurzzeitige baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse (Kollision mit 
Baufahrzeugen, Flächeninanspruchnahme durch Baustofflagerung sowie Emission von Schadstoffen) auf. 
Erhebliche Beeinträchtigungen können durch eine zeitliche Begrenzung des Baubeginns (außerhalb der 
Brutzeit) im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar ausgeschlossen werden.  
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2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Wirkfaktor Auswirkung Betroffene 
Arten/ -
gruppe 

H,  
S 

Dauerhafte Flächen-
inanspruchnahme 
durch  
Bebauung,  
Versiegelung,  
Nutzungsänderung 
und  
Veränderung der Ve-
getation 

▪ Dauerhafter Verlust der biologischen Funktion, qualitative und 

quantitative Verluste und/oder Beeinträchtigungen von Brut-, 

Balz-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nahrungsgebieten 

▪ Verlust von Brut-, Fortpflanzungs- und Wohnstätte oder als Nah-

rungshabitat.  

▪ Verlust einer ungestörten innerstädtischen Fläche 

Vögel,  
Reptilien, 
Säugetiere, 
Wirbellose 

V, H,  
S 

Barrierewirkung,  
Zerschneidung,  
Fragmentierung, 
Fallenwirkung, 
Mortalität 

▪ Die Tötung durch Kollision mit Bauteilen (v.a. Glaswände) und 

durch fallenartige Anlagen (Gullys, Schächte, Becken) wird ver-

mieden durch entsprechende bauliche Vorgaben. 

▪ Eine Barrierewirkung durch große versiegelte Flächen ist nicht 

zu erwarten. 

▪ Für einige Tierarten ist das Gebiet bereits durch die angren-

zende Bahnhofstraße fragmentiert. 

Vögel,  
Reptilien, 
Amphibien, 
Säugetiere, 
Wirbellose 

V,  
H,  
S 

Nichtstoffliche Einwir-
kungen: 
Lärmimmissionen,  
optische Störungen, 
Licht 

▪ Optische Störwirkungen (durch Spiegelung, Silhouetteneffekt) 

mit Irritation, Schreckreaktion, Flucht- und Meidereaktion 

▪ Veränderung des Wasserregimes, der Besonnung und des 

Kleinklimas 

Vögel,  
Reptilien, 
Säugetiere, 
Wirbellose 

 
Fazit 

Die anlagenbedingten Wirkprozesse werden aufgrund der dauerhaften quantitativen Flächeninanspruch-
nahme als erheblich eingestuft. 
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2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Wirkfaktor Auswirkung Betroffene 
Arten/ -
gruppe 

V, 
H, 
S 

Nichtstoffliche Einwir-
kungen: 
Optische und akusti-
sche Störungen,  
Wärmeabgabe durch 
Aufheizen der Mo-
dule, Vibration 

▪ Anlockwirkungen z.B. durch Licht mit Verletzung und Tötung 

(durch Kollision) werden durch Vorgaben zur Beleuchtung mi-

nimiert 
 

Wirbellose 

H,  
S 

Stoffliche Einwirkun-
gen: 
Staub- und Schad-
stoffeintrag 

▪ Beeinträchtigungen bzw. Funktionsverluste benachbarter Habi-

tate sind durch die Wohnnutzung nicht zu erwarten 
 

V 

Verletzung oder Tö-
tung von Tierarten 
und ihrer Entwick-
lungsformen  

▪ Verluste von Einzelindividuen durch die Kollision/ das Überrol-

len mit Fahrzeugen ist durch die Wohnnutzung nicht zu erwarten 

▪ Eine Erhöhung des Drucks durch Prädatoren (v.a. Katzen) ist 

möglich, allerdings ist das Gebiet bereits vorbelastet. 
 

Reptilien, 
Vögel 

 
Fazit: 

Durch das Wohngebiet wird sich die Störungsintensität im Planungsgebiet leicht erhöhen. Die Störungen 

werden in geringer Form als Lärm (Verkehr, Alltagsbetrieb) und Lichtemissionen auftreten, Schadstoffemis-

sionen sind zu vernachlässigen.  

Da das Plangebiet zwischen bereits von drei Seiten von Wohnbebauung umgeben ist, kann davon ausge-

gangen werden, dass zum derzeitigen Zeitpunkt nur solche Tierarten vorkommen, die relativ unempfindlich 

gegenüber Störungen sind und bei denen eine gewisse Gewöhnung an Menschen besteht.  

Um den Störungsfaktor Licht zu minimieren sind zur Außen- und Straßenbeleuchtung nur Lampen zuge-

lassen, die ein insektenfreundliches Lichtspektrum emittieren. 

Vermutlich wird der Prädationsdruck durch Haustiere (insbesondere Katzen und Hunde) für Bodenbrüter 

und Reptilien im Bereich der Planungsfläche und im Umfeld zunehmen. Aufgrund der bereits bestehenden 

Bebauung besteht jedoch bereits eine Vorbelastung des Planungsgebietes.  
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen öko-
logischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu vermindern. Die Ermittlung der Verbotstat-
bestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrun-
gen: 
 
V1 Zeitliche Beschränkung von Rodungen / der Baufeldräumung 
Gehölzfällungen sind nur außerhalb der Brutzeit von gebüsch- und gehölzbrütenden Vogelarten, also im 
Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar zulässig.  
Bei der Fällung von Höhlenbäumen sind diese im Vorfeld von einer fachkundigen Person auf Besatz mit 
geschützten Tierarten zu kontrollieren. Nach der Wochenstubenzeit und vor dem Winterschlafzeit von 
Fledermäusen (Mitte September bis Mitte Oktober) ist eine Kontrolle auf Besatz mit Hilfe eines Endo-
skops durchzuführen. Wenn keine Fledermäuse oder Vögel vorhanden sind, werden die Bäume direkt 
nach der Kontrolle gerodet bzw. die Höhlen und Spalten bis zur Fällung verschlossen.  
Falls Fledermäuse oder Vögel aufgefunden werden, sind diese zu vergrämen. Dazu ist über der Einflugöff-
nung eine Folie anzubringen, die den Tieren ein Herauskommen ermöglicht, aber das erneute Nutzen des 
Quartiers verhindert (vgl. HAMMER & ZAHN 2011). Nach der erfolgreichen Vergrämung können die Bäume 
gefällt werden.  
Da bis zur Baufeldräumung Haselmäuse zuwandern könnten, ist durch eine ökologische Baubegleitung zu 
prüfen, ob Freinester vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, ist das weitere Vorgehen mit der UNB ab-
zusprechen. Die Rodung der Wurzelstöcke erfolgt zum Schutz potentiell überwinternder Haselmäuse im 
Frühjahr ab April.  
 
V2 Gebäudekontrolle vor Abriss  
Die Gebäude waren 2024 weder von Vögeln noch von Fledermäusen bewohnt. Da die Gebäude jedoch 
potentiell als Habitat genutzt werden können, sind die Hallen vor dem Abriss im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung zu kontrollieren. Sollte eine Betroffenheit von Fledermäusen oder Vögeln vorliegen, ist das 
weitere Vorgehen mit der UNB abzustimmen. Der Abriss von Gebäuden erfolgt ebenfalls außerhalb der 
Brut-, Nist- und Fortpflanzungszeiten von Vögeln (September bis Ende Februar). 
 
V3 Vergrämung Reptilien / Schmetterlinge 
Das Plangebiet wurde 2024 nicht von Reptilien genutzt. Eine Zuwanderung aus umliegenden Gärten ist 
jedoch möglich. Als Vergrämungsmaßnahme werden vor Beginn der Baumaßnahme Totholz, Steine und 
Gehölze beseitigt (im Zeitraum 1.Oktober bis 28. Februar), um den Lebensraum schrittweise unattraktiv zu 
gestalten. Die Flächen sind anschließend kurz zu halten, um eine Zuwanderung zu verhindern. Es ist ein 
Reptilienzaun aufzustellen, so dass auch keine Durchzügler beeinträchtigt werden können. 
Eine Zuwanderung des Nachtkerzenschwärmers kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Raupenfut-
terpflanzen müssen vor Baubeginn auf ein Vorkommen kontrolliert werden. Alternativ wird die Vegetation 
kurz gehalten. 
 
V4 Habitatverbessernde Maßnahmen für Fledermäuse und Vögel 

Zur Verbesserung der Lebensraumsituation für Fledermäuse und Vögel 
▪ sind pro Baugrundstück mindestens ein Baum und Strauch als Nahrungshabitat zu pflanzen. 
▪ sollten Hecken bzw. Baumreihen als Leitlinie zwischen Quartieren in der Stadt und dem nördlich 

gelegenen Feldgehölz erhalten bleiben. 
▪ sind Vogelnährgehölzen sind in die geplante Begrünung zu integrieren: Heimische Obst- und 

Laubbäume (z.B. Süß- oder Sauerkirsche, Felsenbirne, Eberesche) sowie beerentragende, hei-

mische Sträucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Schlehe) 

oder Beerenobst (Johannis-, Stachel-, Brombeere). 
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V5 Beleuchtung 
Um die Störung von lichtempfindlichen Säugetieren und Vögeln sowie von Wirbellosen zu vermeiden, ist 
eine insektenfreundliche Beleuchtung zu verwenden (abgeschirmte, warmweiße LED- Leuchten mit ge-
schlossenem Lampengehäuse, Leuchtmittel bis 3.000 Lux).  
Lichtsmog ist durch Reduzierung der Außenbeleuchtung (Intensität, Dauer, Umfang) und die Vermeidung 
von horizontaler oder nach oben gerichteter Abstrahlung zu vermeiden. Die Streuverluste können durch 
eine niedrige Montagehöhe reduziert werden. Bei der Ausleuchtung von größeren Flächen ist es sinnvoll, 
mehrere schwache Lichtquellen zu verwenden anstatt einer einzelnen, sehr hellen. Durch die Verwendung 
von Bewegungsmeldern kann Dauerlicht vermieden werden.  
Informationen für nachhaltige Beleuchtungskonzepte zum Schutz von Menschen, aber auch zum Schutz 
von z.B. Insekten und nachtaktiven Tieren geben folgende Internet-Links: https://www.sternenpark-
schwaebische-alb.de/richtig-umruesten.html; https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/ser-vice/publika-
tionen/ (Stichwort: Außenbeleuchtung).  
 
V6 Gebäudeplanung 
Bei der Gebäudeplanung sind Maßnahmen zur Reduktion des Kollisionsrisikos von Vögeln, v.a. an Glas-
scheiben und spiegelnden Materialien zu berücksichtigen: Reduzierung von Durchsichten durch entspre-
chende Markierungen z.B. von Punktrastern mit mindestens 25 % Deckungsgrad, Reduktion der Spiegel-
wirkung, Vermeidung von durchsichtigen Eckbereichen (SCHMID et al. 2012).  
Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umgebung eröffnen, 
wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig. 
 
V7 Gartengestaltung 

▪ Um die Gärten als Nahrungshabitat zu erhalten, sind Schottergärten untersagt.  

▪ In den Garten- und Grünflächen sind wasserundurchlässige oder nicht durchwurzelbare Materia-

lien wie Folien und Vlies nur zur Anlage von Gartenteichen zu verwenden.  

▪ Zur Vermeidung einer Fragmentierung von Kleinsäugerhabitaten soll die Umzäunung eine Bo-

denfreiheit von mindestens 15cm aufweisen.  

▪ Mauern sind als Trockenmauern auszuführen. 

 
 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionali-
tät (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatschG) 

Laut § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verbot vor, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten durch vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen im räumlich-funktionalem Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. Dabei muss die Wirksamkeit der Maßnahme ohne „time-lag“ bereits zum 
Eingriffszeitpunkt gewährleistet sein. 
 
CEF1 Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse 
Der Verlust von Habitatmöglichkeiten ist durch vier Fledermauskästen und zwei Vogelnistkästen im Um-
feld auszugleichen.  
 

3.3 Empfehlungen zur Grünordnung 

▪ Es wird empfohlen, an der neuen Gebäudefassade Nistmöglichkeiten für Nischen- und Gebäude-

brüter anzubringen.  

▪ Falleneffekte, insbesondere für Kleintiere, sollten durch engstrebige Gullydeckel und engmaschige 

Schachtabdeckungen reduziert werden. Alternativ kann in die Schächte eine Aufstiegshilfe mon-

tiert werden, damit Tiere selber hinausklettern können (z.B. ein schmales Holzbrett). 

▪ Eine Regenwassernutzung durch Zisternen bzw. die Versickerung von Niederschlagswasser in 

Sickerschächten oder Rigolen wird empfohlen. 

▪ Auf die gesetzliche Pflicht zu Solaranlagen auf Neubauten wird hingewiesen. Die Kombination mit 

einer Dachbegrünung wird empfohlen. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 
Um zunächst zu klären, welche geschützten und 
in der konkreten Bauleitplanung oder einem ein-
zelnen Bauvorhaben artenschutzrechtlich zu 
prüfenden Arten in Frage kommen, hat sich ein 
so genannter „Relevanzcheck“ als erste Ebene 
eines mehrstufigen Vorgehens in der Praxis be-
währt. Die Abschichtung potenziell betroffener 
Arten erfolgt unter Heranziehung des im Natur-
raum zu erwartenden Artenspektrums, der kon-
kret gegebenen Lebensraumausstattung und 
den zu erwartenden Wirkfaktoren bzw. deren 
Ausprägung. Hierbei ist i. d. Regel eine Auswer-
tung vorhandener Daten, etwa vorliegender Ver-
breitungsinformationen zu den geschützten Ar-
ten auf den Webseiten des Bundesamtes für 
Naturschutzes (BfN) und der zuständigen Lan-
desanstalt in Baden-Württemberg (LUBW), in 
den Grundlagenwerken zum Artenschutz in Ba-
den-Württemberg u. a. erforderlich.  
 
Die abgefragten Grundlagendaten werden 
durch Ortsbegehungen mit einer qualifizierten 
Einschätzung zu Lebensraumstrukturen und zur 
möglichen Betroffenheit des Artenschutzes er-
gänzt. In jedem Fall ist eine Einzelfallbetrach-
tung erforderlich.  
 
 
 
 
 
Schematische Darstellung des „Relevanzchecks“ zur Ab-

schichtung © „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 

Bauvorhaben“, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

nungsbau Baden-Württemberg, 2019 
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4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

Der Bestand und die Betroffenheit der Tier- und Pflanzenarten werden in den folgenden Tabellen darge-
stellt.  
 

Abkürzungen 
 

▪ V Der Wirkraum des Vorhabens liegt: 
X: innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 
-:  außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 

▪ L Der erforderliche Lebensraum der Art ist im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 
            Grobfilter nach  z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

X: vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art sind voraussichtlich erfüllt oder es 
ist keine Angabe möglich (k. A.) 

-: nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art sind mit Sicherheit nicht  
erfüllt 

▪ E Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist 
X: gegeben oder nicht auszuschließen, so dass Verbotsbestände ausgelöst werden  

können 
-: projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen wer-

den kann, dass keine Verbotsbestände ausgelöst werden (i.d.R. nur bei weitverbreite-
ten, ungefährdeten Arten) 

 
Arten oder Lebensraumtypen, bei denen eines der o.g. Kriterien mit „-“ bewertet wurde, werden als nicht-
relevant identifiziert und können somit von den weiteren Prüfschritten ausgeschlossen werden. Alle übrigen 
Arten sind als relevant identifiziert; für diese wird die Prüfung mit Schritt 2 fortgesetzt. 
 

▪ NW Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 
  X: Ja 
  -: Nein 
 

▪  PO potenzielles Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet möglich 
  X: Ja 
  -: Nein 
 

▪ RL BW und RL D: Rote Liste Baden-Württemberg / Deutschland 
 0 ausgestorben/verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 R extrem selten, mit geographischer Restriktion 
 D Daten defizitär 
 V Arten der Vorwarnliste 
 i  gefährdete wandernde Art 
 k. A. Keine Angabe 
 

▪ FFH IV: Arten sind im Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union gelis-
tet 
 

▪ Der Erhaltungszustand in Baden-Württemberg (Stand 2019) wird folgendermaßen bewertet: 
  + günstig;  
 - ungünstig-unzureichend;  
 -- ungünstig-schlecht;  
 ? unbekannt.  
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 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Gefäßpflanzen heran-
gezogen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Baden-Württemberg. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 2 

(BREUNIG, T. & DEMUTH, S., 1999): 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

 

Nach §44 Abs. 1 Nr 4 BNatschG ist es verboten, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören. 
Folgende Gefäßpflanzenarten kommen im Baden-Württemberg vor und sind im Anhang IV der FFH-Richt-
linie für Baden-Württemberg gelistet; sie sind im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
zu berücksichtigen:  
 
Tab. 1: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Gefäßpflanzen. Potentiell vorkommende 
Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher  
Name 

Deutscher Name 
V L E NW PO 

RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Apium repens Kriechender Sellerie - - - - - 2 1 X -- 

Bromus grossus Dicke Trespe - - - - - 1 1 X -- 

Cypripedium calceolus Europäischer Frauenschuh X - - - - 3 3 X - 

Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz - - - - - 2 2 X + 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte - - - - - 1 2 X - 

Lindernia procumbens Liegendes Büchsenkraut - - - - - 2 2 X -- 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut - - - - - 2 2 X + 

Marsilea quadrifolia Kleefarn - - - - - 1 0 X -- 

Myosotis rehsteineri Bodensee-Vergissmeinnicht - - - - - 1 1 X + 

Spiranthes aestvalis Sommer-Wendelähre - - - - - 2 2 X + 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn - - - - -   X + 

 
 
Die Verbreitungskarten der LUBW und des Bundesamtes für Naturschutz weisen ein potentielles Vorkom-
men von Europäischem Frauenschuh aus.  
 
Der Europäische Frauenschuh kommt vor allem im Hügel- und Bergland vor und besiedelt als Halb-
schattenpflanze vorwiegend lichte Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte auf kalkhaltigen, ba-
senreichen Lehm- und Tonböden. Die größten Vorkommen befinden sich in 80-150 Jahre alten Fichten- 
und Kieferbeständen.  
 
 
Fazit Pflanzen 
Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den potentiell vorkommenden, streng geschützten 
Europäischen Frauenschuh auf. Ein Vorkommen bzw. die Betroffenheit werden daher ausgeschlossen.  
Eine Erfüllung des Verbotsbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG durch das Vorhaben kann ausge-
schlossen werden. 
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 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
 

1. Tötungsverbot 
Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören.  
 
2. Störungsverbot  
Es ist verboten wild lebende Tieren der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-
ren; Ein Verbot liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population führt. 
 
3. Schädigungsverbot 
Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Ziel der Kartierung ist die Erfassung vorhandener Arten, bedeutsamer Teillebensräume wie Ruheräume, 
Nahrungsräume, Fortpflanzungsräume, Wanderlinien, Vorkommensschwerpunkte und –grenzen. 
 
 

4.1.2.1 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Säugetiere ohne Fle-
dermäuse herangezogen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1 (BRAUN & DIETERLEN, 2003) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
 
Folgende Säugetiere aus Anhang IV der FFH-Richtlinie kommen im Baden-Württemberg vor und sind in 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen:  
 
Tab. 2: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Säugetiere ohne Fledermäuse.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher  
Name 

Deutscher Name V  L E  NW PO RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Canis lupus Wolf - - - - -  1 X  

Castor fiber Biber X - - - - 2 V X + 

Cricetus cricetus Feldhamster X - - - - 1 1 X -- 

Felis sylvestris Wildkatze - - - - -  3 X - 

Lutra lutra Fischotter - - - - -  3 X  

Lynx lynx Luchs - - - - -  2 X  

Muscardinus  
avellanarius 

Haselmaus X X - - X G G X ? 

Ursus actor Braunbär - - - - -   X  

 
 
Die Relevanzprüfung ergab, dass das Verbreitungsgebiet von Biber, Feldhamster und Haselmaus im Wirk-
raum des Vorhabens liegt.  
 
Im Zielartenkonzept wird der Feldhamster als zu berücksichtigende Zielart genannt, das Planungsgebiet 
entspricht jedoch nicht den Habitatanforderungen. Ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden. 
 
Ein Vorkommen des Bibers auf der Planungsfläche wird aufgrund fehlender Habitatstrukturen ausge-
schlossen.  
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Die Haselmaus ist streng an Gehölze gebunden und bewohnt unterholzreiche Laub- und Mischwälder, 
Kahlschläge, Waldsäume, aber auch Feldhecken. In den Hecken sind Haselmäuse aktiver, je mehr Hasel-
sträucher und Geißblatt vorkommen. 
Das Plangebiet ist durch die vorhandenen Gärten mit den Feldgehölzen im Norden verbunden. Ein Vor-
kommen der Haselmaus ist potentiell möglich, es wurden jedoch keine Tiere beobachtet.  
Da bis zur Baufeldräumung Tiere zuwandern könnten, ist durch eine ökologische Baubegleitung zu prüfen, 
ob Freinester vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, ist das weitere Vorgehen mit der UNB abzuspre-
chen. Die Rodung der Wurzelstöcke erfolgt zum Schutz potentiell überwinternder Haselmäuse im Frühjahr 
ab April.  
 
Fazit Säugetiere (ohne Fledermäuse): 
Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den Biber und den Hamster auf. Ein Vorkommen der 
Haselmaus ist potentiell möglich, es wurden jedoch keine Tiere beobachtet. Eine Tötung wird durch die 
Vermeidungsmaßnahmen verhindert. 
Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden Maßnahmen ist kein Tatbestand eines Tötungs-, Stö-
rungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG erfüllt. 
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4.1.2.2 Fledermäuse 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Fledermäuse herange-
zogen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1 (BRAUN & DIETERLEN, 2003) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Fledermausvorkommen Baden-Württemberg 2010-2014 (ARBEITSGEMEINSCHAFT FLEDERMAUS-

SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
Folgende Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie für Baden-Württemberg gelistet (LUBW, 
2008) und im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. 

 
Tab. 3: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Fledermäuse.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name V  L E  NW PO RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus X X - - X 1 2 X -- 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus X X - - X 2 G X - 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus X X - - X 2 G  - 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus - - - - -  1 X -- 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus X  - - - 2 2 X - 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus X X - - X 1 V X - 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus X - - - - 3 -- X + 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus - - - - - R 2 X - 

Myotis myotis Großes Mausohr X X - - X 2 V X + 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus X X - - - 3 V X + 

Myotis natteri Fransenfledermaus X X - - X 2 -- X + 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler X X - - X 2 D X - 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler X X - - X i V X - 

Pipistrellus kuhlii Weißrandfledermaus - - - - - D -- X + 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus X X - - X i -- X + 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus X X - - X 3 -- X + 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus - - - - - G D X + 

Plecotus auritus Braunes Langohr X X - - X 3 V X + 

Plecotus austriacus Graues Langohr X X - - X 1 2 X - 

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase - - - - - 1 1 X -- 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus X X - - X i D X ? 

 
Die Relevanzprüfung ergab, dass das Plangebiet im Verbreitungsgebiet zahlreicher Fledermausarten liegt.  
 
Künstliches Licht in der Nacht kann bei Fledermäusen zu einer hormonellen Veränderung und damit zu 
einer Störung des Tag-Nacht-Rhythmus sowie zu Stresssymptomen führen (Kumar et al. 2019).  
Auswirkungen auf Fledermausquartiere 
Die gravierendsten Auswirkungen hat Beleuchtung an oder in Fledermausquartieren. Das Anstrahlen von 
Ein- und Ausflugsöffnungen kann zu erheblicher Beeinträchtigung, Störung, eine Aufgabe des Quartiers 
oder zur Schädigung von Tieren führen. Dabei spielt die Intensität als auch die Dauer der Beleuchtung eine 
Rolle (Downs et al. 2003, Rydell et al. 2021). Bereits geringe Intensitäten führen zu Ausflugsverzögerun-
gen, z.B. beim Großen Mausohr. Die Lichtfarbe spielt in diesem Zusammenhang eine untergeordnete 
Rolle. Eine Folge von verzögerten Aus- und Einflügen ist eine Verringerung des Jungenwachstums (Bol-
dogh et al. 2007) oder sogar deren Tod durch Verhungern (Zeale et al. 2016). 
Auswirkungen auf Schwärm- und Winterquartiere 
Fledermäuse reagieren sensibel gegenüber Störungen, ganz besonders während der Zeit des Winter-
schlafs. 
Auswirkungen auf die Raumnutzung außerhalb von Quartieren 
Während alle Arten sensibel auf Beleuchtung an Trinkstellen reagieren, sind einige Arten im Jagdgebiet 
sowie bei Transferflügen lichttoleranter, v.a. die schnell fliegenden Offenlandarten Eptesicus-, Nyctalus-, 
Pipistrellus- sowie Vespertilio-Arten.  
Strukturgebundene, lichtsensiblere Arten fliegen relativ langsam und jagen im Schutz der Vegetation, z.B. 
Myotis- und Plecotus-Arten. Diese Arten werden durch eine zunehmende Beleuchtung beeinträchtigt. 
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Die wichtigsten Parameter bei der Beleuchtung sind va. die Beleuchtungsstärke (Salinas-Ramos et al. 
2021), aber auch die Lichtfarbe. Kalt-weiße Farben (>5000K) locken verstärkt Insekten und Offenland-
Fledermausarten an. Warm-weiße bzw. rötliche Lampen (<2800K) scheinen die Störung für Fledermäuse 
zu verringern (Bollinger et al 2020). 
Es ist eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung zu verwenden. 
 

  
Apfelbaum mit Höhle                Totholz im Norden des Planungsgebietes 
© Klärle GmbH, 16.7.2024                © Klärle GmbH, 16.7.2024 

 
Durch den vorhandenen Bewuchs stellt die Fläche ein innerörtliches Jagdhabitat dar. 
 
Fazit Fledermäuse: 
Sommer- und Winterquartiere 
Das Plangebiet bietet Habitatmöglichkeiten in abstehender Rinde, einer Baumhöhle und in den Gebäuden. 
Höhlen- und spaltenbewohnende Arten, die auf Dachböden, an Firstbalken und Hohlräumen hinter Verklei-
dungen ein Sommerquartier finden, können im Planungsgebiet vorkommen (z.B. Braunes Langohr, Breit-
flügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große und Kleine Bartfledermaus, Zwergfleder-
maus, Zweifarbfledermaus).  
Winterquartiere an / in Gebäuden nutzen potentiell Braunes Langohr, Breitflügelmaus, Fransenfledermaus, 
Graues Langohr, Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Rauhautfledermäuse, Zweifarb- und Zwergfle-
dermäuse. 
Eine Baumhöhle, Astlöcher und abstehende Rinde bieten im Planungsgebiet ein potentielles Sommerquar-
tier, z.B. für Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus, Großen Abendseg-
ler und Rauhautfledermaus. 
 
2024 wurden die vorhandenen Strukturen nicht als Habitat genutzt. Da eine Zuwanderung möglich ist, 
muss vor Gehölzrodungen und vor dem Gebäudeabbruch eine Begehung im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung erfolgen.   
Der Verlust von Habitatmöglichkeiten ist durch vier Fledermauskästen im Umfeld auszugleichen.  
Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden durch das Vorhaben 
keine streng geschützten Arten getötet, geschädigt oder gestört. 
 
Jagdhabitat 
Das Plangebiet und die angrenzenden Gärten bieten ein wichtiges innerstädtisches Jagdhabitat.  
Für viele der o.g. Arten stellen die Außenanlagen mit Bäumen, Sukzessionsflächen und Ruderalflur ein 
potentielles Jagdhabitat dar. Im Plangebiet wurden Fledermausrufe mit einer Frequenz von 25 und 45 kHz 
vernommen. Es handelt sich dabei vermutlich um den Großen Abendsegler und Zwergfledermäuse.  
Für überwiegend im/am Wald lebende Fledermäuse (Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus,) stellt das 
Plangebiet eher kein Jagdhabitat dar. 
 

Zur Verbesserung der Lebensraumsituation für Fledermäuse  
▪ sind pro Baugrundstück mindestens ein Baum und Strauch als Nahrungshabitat zu pflanzen. 
▪ sollten Hecken bzw. Baumreihen als Leitlinie zwischen Quartieren in der Stadt und dem nördlich 

gelegenen Feldgehölz erhalten bleiben. 
 
Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden Maßnahmen ist kein Tatbestand eines Tötungs-, Stö-
rungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG erfüllt. 
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4.1.2.3 Reptilien 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Reptilien herangezo-
gen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Die Roten Listen der Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. Naturschutz Landschafts-

pflege Bad.Württ. Bd. 73 (LAUFER, H. 1999) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Landesweite Artenkartierung LAK (LUBW) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
Ziel der Kartierung ist die Erfassung des vorhandenen Artenspektrums, um eine Betroffenheit von Fort-
pflanzungsstätten abschätzen zu können. Bei langsamem Ablaufen der Fläche wurde bei Sichtbeobach-
tung auf Adulte, Juvenile und Häutungsreste geachtet. Dabei wurden auch vorhandene Strukturen (Bretter, 
Holztür) kontrolliert. Trotz geeigneter Strukturen konnten keine Reptilien nachgewiesen werden.  
 
In Baden-Württemberg sind folgende Reptilienarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rah-
men einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. 
 
Tab. 4: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Reptilien.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name V  L E  NW PO RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Coronella austriaca Schlingnatter X X - - X 3 3 X + 

Emys orbicularis Europäische  
Sumpfschildkröte 

- - - - - 1 1 X -- 

Lacerta agilis Zauneidechse X X - - X V V X - 

Lacerta bilineata Westliche  
Smaragdeidechse 

- - - - - 1 2 X + 

Podarcis muralis Mauereidechse - - - - - 2 V X + 

Zamenis  
longissimus 

Äskulapnatter - - - - - 1 2 X + 

 

Die Relevanzprüfung ergab, dass ein Vorkommen von Schlingnatter und Zauneidechse möglich ist.  
 

  
Steinhaufen bei der Garage                Lückige Ruderalflur zwischen Garage und Lagerhalle 
© Klärle GmbH, 18.7.2024                © Klärle GmbH, 16.7.2024 
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Sandablagerung zwischen Garage und Lagerhalle             Ablagerungen nördlich der Lagerhalle 
© Klärle GmbH, 18.7.2024                © Klärle GmbH, 16.7.2024 

 
Schlingnattern besiedeln wärmebegünstigte, strukturreiche Lebensräume.  
Ein Vorkommen der Schlingnatter ist im Planungsgebiet aufgrund der Habitatansprüche nicht auszuschlie-
ßen. Bei den Begehungen konnten jedoch keine Schlingnattern im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 
werden. 
 
Die Zauneidechse benötigt einen strukturreichen Lebensraum mit ausreichenden Versteckmöglichkeiten.  
Das Planungsgebiet entspricht den Habitatansprüchen der Zauneidechse. Bei den zahlreichen Begehun-
gen konnten jedoch keine Reptilien nachgewiesen werden. 
 
Fazit Reptilien: 
Das Planungsgebiet entspricht den Habitatansprüchen von Zauneidechse und Schlingnatter. Bei den zahl-
reichen Begehungen konnten 2024 jedoch keine Reptilien nachgewiesen werden. 
Da eine Zuwanderung vor Baubeginn möglich ist, sind Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. 
Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden Maßnahmen ist kein Tatbestand eines Tötungs-, Stö-
rungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG erfüllt. 
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4.1.2.4 Amphibien 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Amphibien herangezo-
gen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Die Roten Listen der Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. Naturschutz Landschafts-

pflege Bad.Württ. Bd. 73 (LAUFER, H. 1999) 

▪ Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs (LAUFER, FRITZ & SOWIG, 2007) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Landesweite Artenkartierung LAK (LUBW) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 

 
Im Plangebiet wurden Sommer- und Winterlebensräumen von Amphibien untersucht, um potentielle Le-
bensraumverluste und Wanderbeziehungen feststellen zu können.  
 
In Baden-Württemberg sind folgende Amphibienarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rah-
men einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. 
 
Tab. 5: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Amphibien.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name V L E NW PO RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte - - - - - 2 3 X -- 

Bombina variegata Gelbbauchunke X - - - - 2 2 X - 

Bufo calamita Kreuzkröte - - - - - 2 V X - 

Bufo viridis Wechselkröte - - - - - 2 3 X - 

Hyla arborea Laubfrosch X - - - - 2 3 X - 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte - - - - - 2 3 X -- 

Rana arvalis Moorfrosch - - - - - 1 3 X -- 

Rana dalmatina Springfrosch X - - - - 3 -- X + 

Rana lessonae Kleiner  
Wasserfrosch 

X - - - - G G X ? 

Salamandra atra Alpensalamander - - - - - -- -- X - 

Triturus cristatus Kammmolch X - - - - 2 V X - 

 
Die Relevanzprüfung ergab, dass ein potentielles Vorkommen besteht für die Gelbbauchunke, Laubfrosch, 
Springfrosch, Kleinen Wasserfrosch und den Kammmolch. 
 
Fazit Amphibien: 
Im Plangebiet können Sommer- und Winterlebensräume von Amphibien aufgrund fehlender Habitatstruk-
turen ausgeschlossen werden. Laichgewässer, Lebensräume und Wanderbeziehungen sind auch im Um-
feld nicht bekannt.  
Es ist kein Tatbestand eines Schädigungs-, Tötungs- oder Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
erfüllt. 
 

4.1.2.5 Fische, Rundmäuler  

In Baden-Württemberg sind keine Fische und Rundmäuler des FFH-Anhangs IV verbreitet. 
 
Fazit Fische: 

Da keine Gewässer die Planungsfläche durchfließen bzw. angrenzen, muss keine weitere Prüfung erfol-

gen. 
Eine Erfüllung des Tötungs-, Schädigungs- und Störungsverbot nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben 
kann ausgeschlossen werden. 
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4.1.2.6 Schmetterlinge 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Schmetterlinge heran-
gezogen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Rote Liste und Artenverzeichnis der Großschmetterlinge Baden-Württembergs (Stand: 2004). 

LUBW Online-Veröffentlichung (EBERT, G., HOFMANN, A., KARBIENER, O., MEINEKE, J.-U., STEINER, A. 

& TRUSCH, R. 2008): 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
In Baden-Württemberg sind folgende Schmetterlingsarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im 
Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. 
 
Tab. 6: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Schmetterlinge.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name V L E NW PO RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Coenonympha hero Wald-Wiesenvögelchen - - - - - 2 2 X -- 

Eriogaster catax Hecken-Wollafter - - - - - 0 1 X ? 

Gortyna borelii Haarstrangeule - - - - - 1 1 X - 

Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter x - - - - 1 1 X -- 

Lopinga achine Gelbringfalter X - - - - 1 2 X -- 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter X - - - - 3 3 X + 

Lycaena helle Blauschillernder  
Feuerfalter 

- - - - - 1 2 X -- 

Maculinea arion Schwarzfleckiger  
Ameisen-Bläuling 

- - - - - 2 3 X - 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling 

X - - - -    - 

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

X - - - - 1 2 X - 

Parnassius apollo Apollofalter - - - - - 1 2 X -- 

Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollofalter - - - - - 1 2 X - 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer X - - - - V -- X ? 

 
Die Relevanzprüfung ergab, dass ein potentielles Vorkommen des Gelbringfalters, des Großen Feuerfal-
ters, des Nachtkerzenschwärmers sowie des Dunklen und Hellen Wiesenknopfbläuling besteht. 
 
Der Lebensraum des Gelbringfalters sind lichte, relativ luftfeuchte Wälder, die im Unterwuchs sehr gras-
reich sind. Die Art besiedelt v.a. Mittelwälder, die periodisch auf den Stock gesetzt werden.  
Das Verbleiben von Überhältern führt zu einer niedrigen Oberholzdichte, die den Auwald als ursprünglichen 
Lebensraum ersetzt.  
Eine Betroffenheit der Art wird aufgrund der Habitatansprüche ausgeschlossen. 
 
Der Lebensraum des Großen Feuerfalters sind großflächige, strukturreiche Wiesenlandschaften, beson-
ders Feuchtwiesen wie Binsen- und Kohldistelwiesen, Brachflächen und Hochstaudenfluren entlang von 
unbewaldeten Bächen und Gräben. Die Eier werden überwiegend einzeln oder zu zweit auf die Blattober-
seite von Ampferarten abgelegt (Rumex obtusifolius, Rumex crispus). Während sich die Raupen dann von 
oxalatarmen Ampferarten ernähren, bevorzugen die Falter besonders Baldrian, Blutweiderich, Acker- und 
Sumpf-Kratzdistel sowie andere Nektarpflanzen.  
Das Plangebiet entspricht nicht den Habitatansprüchen des Großen Feuerfalters. Ein Vorkommen kann 
ausgeschlossen werden.  
 
Die Haupt-Lebensräume des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind Pfeifengraswiesen, Feucht-
wiesen, Glatthaferwiesen und feuchte Hochstaudenfluren. Die Eiablage erfolgt ausschließlich in die Blü-
tenköpfe des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis).  
Im Gebiet fehlen feuchte Wiesenflächen. Der Große Wiesenknopf kommt im Plangebiet und Umgebung 
nicht vor. Eine Betroffenheit der Art wird deshalb ausgeschlossen. 
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Der Lebensraum des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind Pfeifengras- und Feuchtwiesen sowie 
feuchte Hochstaudenfluren. Die Eier werden einzeln an den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
angeheftet. 
Eine Betroffenheit der Art wird aufgrund der Habitatansprüche ausgeschlossen. 
 
Der Nachtkerzenschwärmer lebt in Offenlandbiotopen, die sich durch feuchtwarmes Mikroklima und Vor-
kommen der Raupenfutterpflanzen Weidenröschen und Nachtkerze (Epilobium hirsutum, E. angustifolium 
und Oenothera biennis) auszeichnen. Dies können z.B. Kiesgruben, Wiesengräben, Bachufer oder auch 
feuchte Waldränder sein. Die Eiablage erfolgt auf möglichst vollsonnige Raupennahrungspflanzen. Die 
Flugzeit der Falter reicht von Mai bis Juli. 
Im Planungsgebiet wurden zwei Exemplare der Nachtkerze festgestellt. Es wurden jedoch keine Hinweise 
auf den Nachtkerzenschwärmer gefunden. 
Da eine Zuwanderung nicht ausgeschlossen werden kann, müssen Pflanzen vor Baubeginn auf ein Vor-
kommen kontrolliert werden. Alternativ wird die Vegetation kurz gehalten. 
 
Fazit Schmetterlinge: 
Eine Zuwanderung des Nachtkerzenschwärmers kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Raupenfut-
terpflanzen müssen vor Baubeginn auf ein Vorkommen kontrolliert werden. Alternativ wird die Vegetation 
kurz gehalten. 
Das Planungsgebiet entspricht nicht den Habitatansprüchen weiterer streng geschützten Arten bzw. bietet 
keine Raupenfutterpflanzen. Ein Vorkommen dieser Arten kann ausgeschlossen werden. 
Eine Erfüllung des Tötungs-, Schädigungs- und Störungsverbot nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben 
kann unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
 

  
Nachtkerze              
© Klärle GmbH, 6.8.2025                 

 
 

4.1.2.7 Käfer 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Käfer herangezogen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 
 
In Baden-Württemberg sind folgende Käferarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. 
 
Tab. 7: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Käfer.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name V  L E  NW PO RL 
BW 

RL D FFH 
IV 

EZ 
2019 

Cerambyx cerdo Heldbock - - - - - 1 1 X -- 

Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer - - - - - R 1 X ? 

Graphoderus  
bilineatus 

Schmalbindiger Breit-
flügel-Tauchkäfer 

- - - - - 1 1 X -- 

Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer X X - - - 2 2 X -- 

Rosalia alpina Alpenbock - - - - - 2 2 X + 

 
Die Relevanzprüfung ergab, dass die Verbreitungsgebiete aller gelisteten Käferarten mit Ausnahme des 
Eremiten außerhalb der Region der Planungsfläche liegen (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019).  
 
Der Eremit besiedelt feuchte Mulmhöhlen von Baumstubben an alten anbrüchigen und/oder höhlenreichen 
Laubbäumen (insbesondere Eichen, Linden, Rotbuchen auch Obstbäume, Ulmen, Weiden, Kastanien 
usw.) in lichten Laubwäldern mit hohem Totholzanteil. Ersatzweise werden auch alte Streuobstbestände, 
Kopfbäume sowie Baumreihen in Parkanlagen Alleen sowie Solitärbäumen besiedelt  
Die Art hat ein äußerst geringes Ausbreitungsverhalten - meist verbleiben die Adulttiere in der gleichen 
Stubbe oder in unmittelbarer Nähe von dieser.  
 
Fazit Käfer: 
Im Plangebiet kommt keine geeigneten Bäume mit großen Mulmhöhlen vor, die als Brutbäume geeignet 
sind. Eine Beeinträchtigung des Eremiten wird daher ausgeschlossen. 
 
Es ist kein Tatbestand eines Tötungs-, Störungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG erfüllt. 
 
 

4.1.2.8 Libellen 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Libellen herangezogen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Rote Liste der Libellen Baden-Württembergs und der Naturräume. Libellula Supplement 7: 3-14 

(HUNGER, H. & SCHIEL, F.-J. 2006): 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2019) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
In Baden-Württemberg sind folgende Libellenarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rah-
men einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen. 
 
Tab. 8: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Libellen. 
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name V  L E  NW PO RL 
BW 

RL D FFH 
IV 

EZ 
2019 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer - - - - - 2 G X + 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer - - - - - 1 1 X - 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer - - - - - 1 2 X + 

Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer X - - - - 3 2 X - 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle - - - - - 2 2 X -- 

 
Die Relevanzprüfung ergab, dass das Verbreitungsgebiet der Grünen Flussjungfer innerhalb der Region 
liegt (ZAK).  

 

Fazit Libellen: 
Eine Betroffenheit der Grünen Flussjungfer kann aufgrund fehlender Gewässer im Umfeld des Planungs-
gebietes ausgeschlossen werden. 
Es ist kein Tatbestand eines Tötungs-, Störungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG erfüllt. 
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4.1.2.9 Mollusken 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Mollusken herangezo-
gen: 

▪ FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Württemberg (LAN-

DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2019) 

▪ Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs. Naturschutz-

Praxis, Artenschutz 12 (ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW 2008) 

▪ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie 

(Bundesamt für Naturschutz, Stand 2019) 

▪ Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
 
In Baden-Württemberg sind zwei Molluskenarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen (LUBW, 2008). 
 
Tab. 9: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Mollusken.  
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name V L E NW PO RL 
BW 

RL 
D 

FFH 
IV 

EZ 
2019 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke - - - - - 2 1 X - 

Unio crassus Bachmuschel - - - - - 1 1 X - 

 
Die Relevanzprüfung ergab, dass die Gemeine Flussmuschel in der Region verbreitet ist (ZAK).  
 
Fazit Mollusken: 
Eine Betroffenheit der Gemeinen Flussmuschel kann aufgrund fehlender Gewässer im Umfeld des Pla-
nungsgebietes ausgeschlossen werden. 
Es ist kein Tatbestand eines Tötungs-, Störungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG erfüllt. 

 
  

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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4.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der  
Vogelschutz-Richtlinie 

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Vögel herangezogen: 

▪ Begehung des Plangebiets und Kartierung der Avifauna  

▪ Arteninformationen für den Untersuchungsraum (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, LUBW) 

▪ Artensteckbriefe aus SÜDBECK ET AL. 2005 

▪ KRAMER,M. H.-G. BAUER, F.BINDRICH, J.EINSTEIN & U.MAHLER (2022): Rote Liste der Brutvögel Ba-

den-Württembergs. 7.Fassung, Stand 31.12.2019. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11 

▪ Rote Liste der Brutvogelarten Deutschlands, 2019 

▪ Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW) 

 
Im Plangebiet wurde eine flächendeckende Revierkartierung der Avifauna durchgeführt, um die Störungen 
und Verluste der Fortpflanzungs- und Ruhestätten quantifizieren zu können  
 
Um die tatsächliche Bedeutung des Plangebiets und die daraus resultierende Betroffenheit der verschie-
denen Vogelarten differenziert darzustellen, werden auch die aufgrund der Habitatstruktur potenziell zu 
erwartenden Arten behandelt. 
 

Bei der Begehung am 29.4.2024 nachgewiesene 
Arten: 

Vorwarnliste BW: Klappergrasmücke (Kg) 

Ungefährdete Arten: Amsel (A), Buchfink (B), 

Elster (E), Grünfink (Gf), Hausrotschwanz (Hr), 

Kohlmeise (K), Mönchsgrasmücke (Mg), Stieglitz 

(Sti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avifauna, Erhebung am .2024 © Klärle GmbH 
Kartengrundlage geoportal-bw 2024 
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Bei der Begehung am 16.5.2024 nachgewiesene 
Arten: 

Vorwarnliste BW: Gartenrotschwanz (Gr) 

Ungefährdete Arten: Amsel (A), Blaumeise (Bm), 

Buchfink (B), Elster (E), Girlitz (Gi), Grünfink (Gf), 

Hausrotschwanz (Hr), Kohlmeise (K), Mönchs-

grasmücke (Mg), Ringeltaube (Rt), Stieglitz (Sti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avifauna, Erhebung am 16.5.2024 © Klärle GmbH 
Kartengrundlage geoportal-bw 2024 

 
Bei der Begehung am 11.6.2024 nachgewiesene 
Arten: 

Ungefährdete Arten: Hausrotschwanz (Hr), Kohl-

meise (K), Mönchsgrasmücke (Mg), Ringeltaube 

(Rt), Stieglitz (Sti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avifauna, Erhebung am 11.6.2024 © Klärle GmbH 
Kartengrundlage geoportal-bw 2024 
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Die Tabelle mit den im Verbreitungsgebiet vorkommenden Arten der Rote Liste ist unten dargestellt.  
 
Abkürzungen des Trends (Spalte 3) 

▪ Betrachtung des langfristigen Erhaltungstrends (50-150 Jahre) nach Roter Liste BW 

(<) Brutbestandsabnahme erkennbar (nach Gremiumseinschätzung > 20 %) 
= Brutbestandsveränderung nicht erkennbar oder nicht stark genug, um eine andere Einstu-

fung rechtfertigen 
(>) Brutbestandszunahme erkennbar (nach Gremiumseinschätzung > 20 %) 
--  keine Angabe, da Art ausgestorben oder nicht in Roter Liste BW aufgeführt 

Abkürzungen der Bestandsaufnahme in den Tabellen (Spalten 5-6): 
▪ V Der Wirkraum des Vorhabens liegt 

X: innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art   
-:  außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 

  
▪ NW Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 
    X: Ja 

 -:    Nein 
 

▪  PO potentielles Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet möglich 
     X: Ja 
  -: Nein 

Abkürzungen der Spalten RL BW, RL D, V-RL I 
▪ RL BW und RL D: Rote Liste-Status Baden-Württemberg bzw. Deutschland 

 0 ausgestorben/verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 R extrem selten, mit geographischer Restriktion  
 D Daten defizitär 
 V Arten der Vorwarnliste 
 -- nicht gefährdet 
 
V-RL I: Arten des Anhang I der EG-Vogelschutz-Richtlinie 
 X:   Ja 

   -:    Nein 
 
Tab. 10: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Vögel. Vorkommende sowie potentiell vor-
kommende Vogelarten sind hervorgehoben. 

 
Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Trend 
BW 
2023 

Gilde V NW PO RL 
BW 
2023 

RL 
D 

2020 

V-
RL I 

Tetrao urogallus Auerhuhn (<) Bodenbrüter  - - - 1 1 X 

Panurus biarmicus Bartmeise (>) Röhrichtbrüter - - - R V  

Falco subbuteo Baumfalke (<) Baumfreibrüter X - - V 3  

Anthus trivialis Baumpieper (<) Bodenbrüter X - - 2 V  

Gallinago gallinago Bekassine (<) Bodenbrüter - - - 1 1  

Phylloscopus bonelli Berglaubsänger (<) Bodenbrüter - - - 1 --  

Anthus spinoletta Bergpieper (<) Bodenbrüter-Of-
fenland 

- - - 1 
 

 

Remiz pendulinus Beutelmeise (>) Baumfreibrüter - - - 1 1  

Tetrao tetrix Birkhuhn -- Bodenbrüter - - - 0 2  

Luscinia svecica Blaukehlchen ? Strauchfreibrüter 
Bodenbrüter 

- - - 2 V X 

Coracias garrulus Blauracke -- Höhlenbrüter - - - 0 0 X 

Carduelis cannabina Bluthänfling (<) Strauchfreibrüter X - X 3 3  

Anthus campestris Brachpieper -- Bodenbrüter - - - 0 1 X 

Saxicola rubetra Braunkehlchen (<) Bodenbrüter - - - 1 2  

Picoides tridactylus Dreizehenspecht (<) Höhlenbrüter - - - 1 R X 

Acrocephalus arundi-
naceus 

Drosselrohrsänger (<) Röhrichtbrüter - - - 1 2  
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Trend 
BW 
2023 

Gilde V NW PO RL 
BW 
2023 

RL 
D 

2020 

V-
RL I 

Alcedo atthis Eisvogel (<) Höhlenbrüter an 
Steilwänden 

X - - V -- X 

Alauda arvensis Feldlerche (<) Bodenbrüter-Of-
fenland 

X - - 3 3  

Locustella naevia Feldschwirl (<) Bodenbrüter X - - 2 2  

Passer montanus Feldsperling (<) Höhlenbrüter 
Gebäudebrüter 

X - X V V  

Pandion haliaetus Fischadler -- Baumfreibrüter - - - 0 3 X 

Phylloscopus trochilus Fitis (<) Bodenbrüter X - - 3 --  

Charadrius dubius Flussregenpfeifer = Bodenbrüter - - - V V  

Sterna hirundo Flussseeschwalbe (<) Bodenbrüter - - - V 2 X 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer (<) Bodenbrüter - - - 0 2  

Gyps fulvus Gänsegeier -- Felsenbrüter - - - 0 0 X 

Mergus merganser Gänsesäger > Höhlenbrüter - - - -- 3  

Phoenicurus phoenicu-
rus 

Gartenrotschwanz (<) Höhlenbrüter 
(Strauchfrei- 
und Bodenbrü-
ter) 

X X - V --  

Hippolais icterina Gelbspötter (<) Strauchfreibrüter 
Baumbrüter 

X - - 3 --  

Emberiza citrinella Goldammer (<) Bodenbrüter 
Strauchfreibrüter 

X - X V -*  

Emberiza calandra Grauammer (<) Bodenbrüter-Of-
fenland 

X - - 1 V  

Muscicapa striata Grauschnäpper (<) Höhlenbrüter X - - V --  

Picus canus Grauspecht (<) Höhlenbrüter X - - 2 2 X 

Numenius arquata Großer Brachvogel (<) Bodenbrüter-Of-
fenland 

- - - 1 1  

Otis tarda Großtrappe -- Bodenbrüter-Of-
fenland 

- - - 0 1 X 

Ficedula albicollis Halsbandschnäpper (<) Höhlenbrüter X - - V 3 X 

Tetrastes bonasia Haselhuhn (<) Bodenbrüter - - - 0 2 X 

Galerida cristata Haubenlerche (<) Bodenbrüter-Of-
fenland 

X - - 1 2  

Passer domesticus Haussperling (<) Gebäudebrüter X - X V --  

Lullula arborea Heidelerche (<) Bodenbrüter- Of-
fenland 

X - - 2 V X 

Columba oenas Hohltaube (<) Höhlenbrüter X - - V --  

Philomachus pugnax Kampfläufer -- Bodenbrüter- Of-
fenland 

- - - 0 1 X 

Vanellus vanellus Kiebitz (<) Bodenbrüter- Of-
fenland 

X - - 1 2  

Sylvia curruca Klappergrasmücke (<) Strauchfreibrü-
ter 

X X - V --  

Porzana parva Kleines Sumpfhuhn = Röhrichtbrüter - - - R 3 X 

Dryobates minor Kleinspecht (<) Höhlenbrüter X - - 3 3  

Anas querquedula Knäkente (<) Bodenbrüter - - - 1 1  

Circus cyaneus Kornweihe (<) Bodenbrüter - - - 0 1 X 

Grus grus Kranich -- Bodenbrüter - 
Offenland 

- - - 0 -- X 

Anas crecca Krickente (<) Bodenbrüter - - - 1 3  

Cuculus canorus Kuckuck (<) Baumfreibrüter X - - 2 3  

Larus ridibundus Lachmöwe = Bodenbrüter - - - V --  

Gelochelidon nilotica Lachseeschwalbe -- Bodenbrüter - - - 0 1 X 

Anas clypeata Löffelente (<) Bodenbrüter - - - 1 3  

Trichodroma muraria Mauerläufer -- Felsenbrüter / 
Gebäudebrüter 

- - - -- R  

Apus apus Mauersegler (<) Gebäudebrüter 
Höhlenbrüter  

X - X V --  

Delichon urbicum Mehlschwalbe (<) Gebäudebrüter X - X V 3  

Aythya nyroca Moorente (<) Bodenbrüter - - - 1 1 X 

Nycticorax nycticorax Nachtreiher = Baumfreibrüter - - - R 2 X 

Emberiza hortulana Ortolan (<) Bodenbrüter X - - 1 2 X 

Anas penelope Pfeifente -- Bodenbrüter - - - -- R  

Oriolus oriolus Pirol (<) Baumfreibrüter / 
Strauchfreibrüter 

- - - 3 V  

Ardea purpurea Purpurreiher > Röhrichtbrüter - - - R R X 

Lanius excubitor Raubwürger (<) Baumfreibrüter / 
Strauchfreibrüter 

X - - 0 1  
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Trend 
BW 
2023 

Gilde V NW PO RL 
BW 
2023 

RL 
D 

2020 

V-
RL I 

Hirundo rustica Rauchschwalbe (<) Gebäudebrüter X - - 3 V  

Perdix perdix Rebhuhn (<) Bodenbrüter- Of-
fenland 

X - - 1 2  

Turdus torquatus Ringdrossel (<) Baumfreibrüter - - - 1 --  

Emberiza schoeniclus Rohrammer (<) Röhrichtbrüter / 
Strauchfreibrüter 

X - - 3 --  

Botraurus stellaris Rohrdommel -- Röhrichtbrüter - - - 0 3 X 

Circus aeruginosus Rohrweihe (<) Röhrichtbrüter X - - 2 -- X 

Alectoris rufa Rothuhn -- Bodenbrüter - - - 0 0  

Lanius senator Rotkopfwürger (<) Strauchfreibrüter - - - 1 1  

Milvus milvus Rotmilan > Baumfreibrüter X - - -- -- X 

Tringa totanus Rotschenkel -- Bodenbrüter - - - 0 2  

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Schilfrohrsänger (<) Röhrichtbrüter - - - 1 2  

Circaetus gallicus Schlangenadler -- Baumfreibrüter - - - 0 0 X 

Aquila pomarina Schreiadler -- Baumfreibrüter - - - 0 1 X 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen (<) Bodenbrüter X - - V V  

Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe > Bodenbrüter - - - R R X 

Lanius minor Schwarzstirnwürger -- Baumfreibrüter / 
Strauchfreibrüter 

- - - 0 0 X 

Ciconia nigra Schwarzstorch (<) Baumfreibrüter / 
Felsenbrüter 

X - - 3 -- X 

Haliaeetus albicilla Seeadler -- Baumfreibrüter / 
Felsenbrüter 

- - - 0 2 X 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke -- Strauchfreibrüter - - - -- 1 X 

Anus acuta Spießente -- Bodenbrüter - - - -- 2  

Sturnus vulgaris Star (<) Höhlenbrüter X - X -- 3  

Aquila chrysaetos Steinadler -- Felsenbrüter 
Baumfreibrüter 

- - - 0 2 X 

Athene noctua Steinkauz (<) Höhlenbrüter X - - V V  

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer (<) Bodenbrüter / 
Felsenbrüter 

- - - 1 1  

Petronia petronia Steinsperling -- Höhlenbrüter - - - 0 0  

Anas platyrhynchos Stockente (<) Bodenbrüter X - - V --  

Larus canus Sturmmöwe = Bodenbrüter  - - - R --  

Asio flammeus Sumpfohreule -- Bodenbrüter - - - 0 1 X 

Aythya ferina Tafelente (>) Bodenbrüter - - - 3 V  

Gallinula chloropus Teichhuhn (<) Bodenbrüter X - - 3 V  

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper (<) Höhlenbrüter X - - 2 3  

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe -- Bodenbrüter - - - 0 3 X 

Burhinus oedicnemus Triel -- Bodenbrüter - - - R 1 X 

Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn (<) Bodenbrüter - - - 1 3 X 

Streptopelia decaocto Türkentaube (>) Baumbrüter X - X 3 --  

Falco tinnunculus Turmfalke (<) Gebäudebrüter / 
Felsenbrüter / 
Baumfreibrüter 

X - - V --  

Streptopelia turtur Turteltaube (<) Baumfreibrüter / 
Strauchfreibrüter 

X - - 2 2  

Limosa limosa Uferschnepfe - Bodenbrüter - - - 0 1  

Riparia riparia Uferschwalbe (<) Höhlenbrüter (in 
Steilwänden) 

- - - 3 --  

Coturnix coturnix Wachtel (<) Bodenbrüter- Of-
fenland 

X - - V --  

Crex crex Wachtelkönig (<) Bodenbrüter- Of-
fenland 

X - - 2 1 X 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger (<) Baumfreibrüter / 
Strauchfreibrüter 

X - - 2 --  

Geronticus eremita Waldrapp -- Felsenbrüter - - - 0 0  

Scolopax rusticola Waldschnepfe (<) Bodenbrüter X - - V V  

Rallus aquaticus Wasserralle (<) Bodenbrüter / 
Röhrichtbrüter 

X - - 2 V  

Parus montanus Weidenmeise (<) Höhlenbrüter X - - V --  

Chlidonias hybrida Weißbartseeschwalbe -- Bodenbrüter - - - -- R X 

Dendrocopus leucotos Weißrückenspecht = Höhlenbrüter - - - R 2 X 

Ciconia ciconia Weißstorch = Baumfreibrüter 
(Gebäudebrüter) 

X - - -- V X 

Jynx torquilla Wendehals (<) Höhlenbrüter X - - 2 3  

Pernis apivorus Wespenbussard = Baumfreibrüter X - - -- V X 

Upupa epops Wiedehopf (<) Höhlenbrüter X - - V 3  
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Trend 
BW 
2023 

Gilde V NW PO RL 
BW 
2023 

RL 
D 

2020 

V-
RL I 

Anthus pratensis Wiesenpieper (<) Bodenbrüter - - - 1 2  

Motacilla flava Wiesenschafstelze (<) Bodenbrüter- Of-
fenland 
 

X - - V --  

Circus pygargus Wiesenweihe (<) Bodenbrüter- 
Offenland 

X - - 1 2 X 

Emberiza cirlus Zaunammer > Strauchfreibrüter - - - -- 3  

Caprimulgus eruopaeus Ziegenmelker (<) Bodenbrüter X - - 1 3 X 

Emberiza cia Zippammer (<) Strauchfreibrüter 
Bodenbrüter 

- - - 1 1  

Carduelis citrinella Zitronenzeisig (<) Baumfreibrüter - - - 1 3  

Ixobrychus minutus Zwergdommel (<) Röhrichtbrüter / 
Strauchfreibrüter 

- - - 2 3 X 

Sternula albifrons Zwergseeschwalbe -- Bodenbrüter - - - 0 1 X 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher (<) Röhrichtbrüter  X - - 2 V  

 

Es wurden folgende Arten kartiert:  

Vorwarnliste BW: Gartenrotschwanz, Klappergrasmücke 

Ungefährdete Arten: Amsel, Blaumeise, Buchfink, Elster, Girlitz, Grünfink, Hausrotschwanz, Kohlmeise, 

Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Stieglitz 

 
Fazit Vögel 
Eignung des Untersuchungsgebietes als Bruhabitat 
Das Untersuchungsgebiet bietet mit den (Obst-) Bäumen ein potentielles Habitat für Baumfreibrüter. 
Nachgewiesen wurden z.B. Buchfink, Ringeltaube, Stieglitz, Elster und Girlitz. Es gibt nur vereinzelt 
Bäume, die für Höhlenbrüter wie z.B. Kohl- und Blaumeise, Star und Gartenrotschwanz geeignet wären. 
Östlich der Lagerhalle ist ein Nistkasten vorhanden. Im Vorfeld sind zwei weitere Nistkästen im Umfeld 
anzubringen. 
Die Sukzessionsflächen bieten für Gebüsch- und Bodenbrüter Nistmöglichkeiten. Es wurden z.B. Amsel, 
Grünfink und Mönchsgrasmücke im Wirkraum festgestellt.  
Die Rodung der Gehölze und die Baufeldfreimachung müssen außerhalb der Brutzeit von Vögeln erfolgen. 
Die vorhandenen Gebäude bieten Einflugmöglichkeiten an Fassade bzw. Dach, so dass sie potentielle 
Habitate für gebäudebewohnende Vögel darstellen. Südlich des Planungsgebietes wurde mehrmals ein 
Hausrotschwanz festgestellt. Auch andere Gebäudebrüter wie z.B. Mehlschwalbe, Mauersegler und 
Haussperling können im Planungsgebiet ein Habitat finden.  
Im Jahr 2024 wurden die Gebäude nicht als Habitat genutzt. Vor dem Abriss sind die Gebäude im Zuge 
einer ökologischen Baubegleitung auf einen Besatz zu überprüfen.  
Offenlandbrüter, Felsenbrüter sowie Röhrichtbrüter sind rund um das Planungsgebiet nicht zu erwar-
ten, da die Habitatansprüche nicht erfüllt werden.  
 
Eignung des Untersuchungsgebietes als Nahrungshabitat 
Versiegelte Flächen (Zufahrt, Gebäude, geschotterte Fläche) bieten keine Nahrungsflächen. Die Bäume 
und die Sukzessions- bzw. Ruderalflächen halten ein großes Nahrungsangebot für granivore oder insek-
tenfressende Vogelarten bereit. 
Aufgrund der innerörtlichen Lage handelt es sich um ein wichtiges Nahrungshabitat. Der Eingriff ist durch 
die Pflanzung von Gehölzen zu minimieren. 
 
Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden Maßnahmen und der CEF-Maßnahmen ist kein Tatbe-
stand eines Tötungs-, Störungs- oder Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG erfüllt. 
 
 

4.3 Streng geschützte Arten ohne europäischen Schutzstatus 

➔ Es kommen keine streng geschützten Arten im Plangebiet vor, die nicht bereits einen 
gemeinschaftlichen Schutzstatus aufweisen und in vorherigen Abschnitten behandelt 
wurden. 
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5 Gutachterliches Fazit 
Im Rahmen der Überprüfung der möglichen Betroffenheit gemeinschaftlich und national streng geschützter 
Arten wurde das Hauptaugenmerk auf die mögliche Betroffenheit von Säugetieren (Fledermäuse), Repti-
lien und Vögeln hinsichtlich der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG gelegt.  
 
Die artenschutzrechtliche Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Pflanzen: 
Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den potentiell vorkommenden, streng geschützten 
Europäischen Frauenschuh auf. 
 
Säugetiere (ohne Fledermäuse): 
Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den potentiell vorkommenden Biber und den Hamster 
auf. Ein Vorkommen der Haselmaus ist potentiell möglich, es wurden jedoch keine Tiere beobachtet.  

▪ Eine Tötung wird durch die Vermeidungsmaßnahmen verhindert. 
 
Fledermäuse: 
Sommer- und Winterquartiere 
Das Plangebiet bietet Habitatmöglichkeiten in abstehender Rinde, einer Baumhöhle und in den Gebäuden.  
2024 wurden die vorhandenen Strukturen nicht als Habitat genutzt.  

▪ Da eine Zuwanderung möglich ist, muss vor Gehölzrodungen und vor dem Gebäudeabbruch eine 
Begehung im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung erfolgen.   

▪ Der Verlust von Habitatmöglichkeiten ist durch vier Fledermauskästen im Umfeld auszugleichen.  
 
Jagdhabitat 
Das Plangebiet und die angrenzenden Gärten bieten ein wichtiges innerstädtisches Jagdhabitat.  
Im Plangebiet wurden Fledermausrufe mit einer Frequenz von 25 und 45 kHz vernommen. Es handelt sich 
dabei vermutlich um den Großen Abendsegler und Zwergfledermäuse.  

Zur Verbesserung der Lebensraumsituation für Fledermäuse  
▪ sind pro Baugrundstück mindestens ein Baum und Strauch als Nahrungshabitat zu pflanzen. 
▪ sollten Hecken bzw. Baumreihen als Leitlinie zwischen Quartieren in der Stadt und dem nördlich 

gelegenen Feldgehölz erhalten bleiben. 
 
Reptilien: 
Das Planungsgebiet entspricht den Habitatansprüchen von Zauneidechse und Schlingnatter. Bei den zahl-
reichen Begehungen konnten 2024 jedoch keine Reptilien nachgewiesen werden. 

▪ Da eine Zuwanderung vor Baubeginn möglich ist, sind Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. 
 
Amphibien, Fische, Libellen, Mollusken: 
Das Planungsgebiet entspricht nicht den Habitatansprüchen der Arten. 
 
Schmetterlinge: 
Eine Zuwanderung des Nachtkerzenschwärmers kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Raupenfut-
terpflanzen müssen vor Baubeginn auf ein Vorkommen kontrolliert werden. Alternativ wird die Vegetation 
kurz gehalten. 
Das Planungsgebiet entspricht nicht den Habitatansprüchen weiterer streng geschützten Arten bzw. bietet 
keine Raupenfutterpflanzen. Ein Vorkommen dieser Arten kann ausgeschlossen werden. 
 
Käfer: 
Im Plangebiet kommt keine geeigneten Bäume mit großen Mulmhöhlen vor, die als Brutbäume geeignet 
sind. Eine Beeinträchtigung des Eremiten wird daher ausgeschlossen. 
 
Vögel: 
Das Untersuchungsgebiet bietet mit den (Obst-) Bäumen ein potentielles Habitat für Baumfreibrüter. Nach-
gewiesen wurden z.B. Buchfink, Ringeltaube, Stieglitz, Elster und Girlitz. Es gibt nur vereinzelt Bäume, die 
für Höhlenbrüter wie z.B. Kohl- und Blaumeise, Star und Gartenrotschwanz geeignet wären. Östlich der 
Lagerhalle ist ein Nistkasten vorhanden.  

▪ Im Vorfeld sind zwei weitere Nistkästen im Umfeld anzubringen. 
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Die Sukzessionsflächen bieten für Gebüsch- und Bodenbrüter Nistmöglichkeiten. Es wurden z.B. Amsel, 
Grünfink und Mönchsgrasmücke im Wirkraum festgestellt.  

▪ Die Rodung der Gehölze und die Baufeldfreimachung müssen außerhalb der Brutzeit von Vögeln 

erfolgen. 
Die vorhandenen Gebäude bieten Einflugmöglichkeiten an Fassade bzw. Dach, so dass sie potentielle 
Habitate für gebäudebewohnende Vögel darstellen. Südlich des Planungsgebietes wurde mehrmals ein 
Hausrotschwanz festgestellt. Auch andere Gebäudebrüter wie z.B. Mehlschwalbe, Mauersegler und 
Haussperling können im Planungsgebiet ein Habitat finden.  
Im Jahr 2024 wurden die Gebäude nicht als Habitat genutzt.  

▪ Vor dem Abriss sind die Gebäude im Zuge einer ökologischen Baubegleitung auf einen Besatz zu 

überprüfen.  
Offenlandbrüter, Felsenbrüter sowie Röhrichtbrüter sind rund um das Planungsgebiet nicht zu erwarten, da 
die Habitatansprüche nicht erfüllt werden.  
 
Versiegelte Flächen (Zufahrt, Gebäude, geschotterte Fläche) bieten keine Nahrungsflächen. Die Bäume 
und die Sukzessions- bzw. Ruderalflächen halten ein großes Nahrungsangebot für granivore oder insek-
tenfressende Vogelarten bereit. 
Aufgrund der innerörtlichen Lage handelt es sich um ein wichtiges Nahrungshabitat.  

▪ Der Eingriff ist durch die Pflanzung von Gehölzen zu minimieren. 
 
Unter Beachtung der CEF- Maßnahmen und der konfliktvermeidenden Maßnahmen kann für die Arten des 
Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie europäische Vogelarten gem. Art.1 der Vogelschutzrichtlinie eine 
Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.  
 
V1 Zeitliche Beschränkung von Rodungen / der Baufeldräumung 
V2 Gebäudekontrolle vor Abriss  
V3 Vergrämung Reptilien/Schmetterlinge  
V4 Habitatverbessernde Maßnahmen für Fledermäuse und Vögel 
V5 Beleuchtung 
V6 Gebäudeplanung 
V7 Gartengestaltung 
CEF1 Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse 
 
Eine Ausnahmegenehmigung ist nicht notwendig. 
 
Anderweitig zumutbare Alternativen (Standort- und technische Alternativen), die zu einer geringeren Be-
troffenheit gemeinschaftlich geschützter Tier- und Pflanzenarten führen würden, sind aus der Sicht der 
Stadt Niederstetten nicht vorhanden. 
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